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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

 
1. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Aktionäre können Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 

einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern machen. Die Anträge oder Wahlvorschläge sind ausschließlich an die 

nachfolgende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 

berücksichtigt. 

 

Eifelhöhen-Klinik AG 

Investor Relations 

Graurheindorfer Str. 137 

D-53117 Bonn 

Fax: 0228 967782-49 

E-Mail: ir@eifelhoehen-klinik.ag  

 

Bis spätestens zum Ablauf des 25. Dezember 2016 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der 

Aktionärseigenschaft und Erfüllung der weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur 

Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 

einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://eifelhoehen-klinik.ag/investor-

relations/hauptversammlung veröffentlicht. 

 

Der Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds muss gemäß § 127 Satz 2 AktG nicht 

begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen 

Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

müssen auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft des 

vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind. 

 

2. Anträge auf Tagesordnungsergänzungen nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am 

Grundkapital von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Ge-

sellschaft unter der in Nr. IV, 1 angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 9. Dezember 2016 zugegangen 

sein. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 

des Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten; bei der Berechnung der vorgenannten 90-Tage-Frist 

ist der Tag des Zugangs des Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen.  
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3. Auskunftsrecht des Aktionärs nach § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen 

Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Un-

ternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung er-

forderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft aus den in § 131 Abs. 3 AktG aufgeführten Gründen verwei-

gern. Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter gem. § 25 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft zu ver-

schiedenen Leitungs- und Ordnungsmaßnahmen in der Hauptversammlung berechtigt. Hierzu gehört auch 

die Beschränkung des Rede- und Fragerechts. 

 


